
Digitalpakt

Stand 03.03.2020  T. Knapik



Sockelbetrag 149.500,00 €

Kopfbetrag 287.247,46 €

=

Fördersumme 436.747,46 €



2.1

Maßnahmen zum Aufbau und zur Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf dem 

Schulgelände; Serverlösungen jedoch nur, sofern zum Zeitpunkt der Antragstellung von keinem Anbieter 

ein Anschluss der betreffenden Schule an das Glasfasernetz innerhalb von mindestens 12 Monaten 

garantiert werden kann,

2.2 

die Einrichtung von schulischem WLAN mit den in Anlage 1 definierten technischen Mindeststandards,

2.3

pädagogische Kommunikations- und Arbeitsplattformen, Portale, Cloud-Angebote), soweit sie im Vergleich 

zu bestehenden oder im Aufbau befindlichen Angeboten pädagogische oder funktionale Vorteile bieten,

2.4

Anzeige- und Interaktionsgeräte (z. B. interaktive Tafeln, Displays nebst zugehöriger Steuerungsgeräte) 

zum pädagogischen Betrieb in der Schule,

2.5

digitale Arbeitsgeräte, insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung oder die 

berufsbezogene Ausbildung,

2.6

Mobile Endgeräte (Tablets, Laptops und Notebooks) inkl. Lade- und Aufbewahrungszubehör, wenn a) die 

Schule über die notwendige Infrastruktur nach 2.1-2.5 verfügt, b) spezifische fachliche oder pädagogische 

Anforderungen den Einsatz solcher Geräte erfordern und dies im Medienbildungskonzept der Schule 

dargestellt ist, der Antragsteller bestätigt, dass weitere Investitionen nach 2.1 bis 2.5 nicht erforderlich 

sind, und c) die Gesamtkosten für mobile Endgeräte von 25.000 Euro je einzelne Schule nicht 

überschritten werden.





Vergabe des Planungsbüro (Elektro) bereits erfolgt

März –April

=> Online Anträge Digitalpakt stellen

=> Vorbereitung der Ausschreibung und Einreichung der 

Bedarfsanmeldung bei der Zentralen Vergabestelle LKOS

Mai 

=> Bewilligungsbescheid liegt hoffentlich vor 

=> Öffentliches Ausschreibungsverfahren über die ZVS

Mai/Juni 

=> Auftragsvergabe im Verwaltungsschuss

Sommerferien 2020

=> Durchführung der Maßnahmen 






